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 Veröffentlicht am 09.11.1982

Norm

ABGB §901 I3

Rechtssatz

Irrt ein Kranker darüber, daß die Aufnahme in die Sonderklasse für ihn keine weitere 4nanzielle Belastung bedeute,

weil die durch die Aufnahme in die Sonderklasse entstehenden Mehrkosten zur Gänze durch eine Versicherung

abgedeckt seien, ist dies ein unbeachtlicher Motivirrtum, der nicht den Inhalt des Vertrages - nämlich die

Zahlungsverp9ichtungen gegenüber dem behandelnden Arzt - betri:t, außer er wäre von den Parteien ausdrücklich

zur Bedingung der Wirksamkeit des Vertrages gemacht worden.
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